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Tennis-Club Rot-Weiß e.V.

Bochum-Werne


Hallenordnung

Hallenordnung des TC Rot-Weiß e.V. Bochum-Werne als Eigentümer der Tennishallenfelder.

Mit Betreten der Anlage erkennen Mieter, Mitspieler und Besucher diese Hallenordnung an. Die Bevollmächtigten des Eigentümers üben dessen Rechte aus. Ihren Anordnungen ist Folge zu leisten.
1. Zum Umkleiden dürfen nur die hierfür vorgesehenen Räume, in denen auch die Garderobe aufzubewahren ist, benutzt werden. Für Garderobe und Wertgegenstände haften der Eigentümer oder seine Erfüllungsgehilfen nicht.


2. Die Halle darf von Spielern, Besuchern und mitgebrachten Kindern nur mit Hallentennisschuhen, die nicht bereits auf Aschenplätzen oder in anderer Weise benutzt wurden, betreten werden, wobei für das Betreten der Halle durch Besucher und Kinder das Einverständnis der Spielberechtigten Vorraussetzung ist. Störungen anderer Hallenbenutzer, wie lautes Rufen, Lärmen, unnötiges Umherlaufen usw. sind unbedingt zu vermeiden. 

Der Genuß von Getränken und Speisen sowie das Rauchen in der Halle ist untersagt.


3. Gespielt werden darf nur durch den berechtigten Mieter mit dem von ihm bestimmten Mitspielern auf dem gemietetn Feld in der gemieteten Zeit.

Es ist Tenniskleidung zu tragen.

Die Tennisstunde beginnt jeweils zur vollen Stunde, wobei die Hallenuhr maßgebend ist. Pünktlich bei Ablauf der Spielzeit ist das Feld unaufgefordert freizumachen. Ein Weiterspielen auf unbenutzten Felder ist untersagt.

Sollten Felder unberechtigt bespielt werden, ist vom Benutzer für jede angebrochene Stunde die volle Einzelstundenmiete, unabhängig von der Benutzungsdauer zu zahlen.

Nach Ende der letzten Spielzeit müssen Halle und Nebenräume innerhalb von 15 Minuten verlassen werden, da die Anlage spätestens 20 Minuten nach Ende der letzten Spielzeit geschlossen wird.


4. Alle Einrichtungen der Halle, der Nebenräume mit Einrichtungen einschl. der technischen Anlagen, sind funktionsgerecht und schonend zu behandeln. Die Benutzer der Anlage sind für die durch sie schuldhaft verursachten Schäden haftbar (bei Minderjährigen haftet der gesetzliche Vertreter).


5. Schäden aller Art sind dem Bevollmächtigten des Eigentümers unverzüglich zu melden. Dringende Reparaturen, die den Spielbetrieb ausschließen, müssen von den Spielern geduldet werden.


6. Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.


7. Eine Haftung des Eigentümers und seiner Erfüllungsgehilfen gegenüber Mietern, Mitspielern und Besuchern der Anlage ist ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden beruht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handlung des gesetzlichen Vertreters des Eigentümers oder seiner Erfüllungsgehilfen.


8. Bei Verstoßen gegen die Hallenordnung kann ein Hausverbot ausgesprochen werden.


9. Eine Änderung und Erweiterung der Hallenordnung bleibt vorbehalten. Solche Änderungen und Erweiterungen werden am Tage der Bekanntgabe durch Aushang wirksam.

Stand 01.05.1982
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